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Emanzipatorische Aspekte in der Europäischen Union

in Blick auf die Slogans zum
Thema „Frauen in Europa” er-
weckt den Eindruck, daß frau

bloß auf den schon rollenden Zugsprin-
gen muß, um in eine gleichberechtigte
Welt zu fahren. So verbreiteten lange
Zeit die Grünen mit der Phrase „Wir
Frauen sind mehr als die Hälfte Euro-
pas!” frauenpolitischen Optimismus,
während die SPD mit „Europa ist —
frauenpolitisch — immer ein Stückchen
voraus” bereits die moderne, weltauf-

geschlossene, selbständige Frau mit der
„Proeuropäerin“ gleichsetzte. Auch der

DGB hat bei seinem Internationalen

Frauentag 1992 mit dem Motto „Frau-

en-Macht-Europa” den in Gang gesetz-

ten europäischen Binnenmarkt in keiner
Weise in Frage gestellt.

Bei solch euphorischen Stimmen mag
es doch verwundern, daß es im ersten
Referendum 1992 ausgerechnet die dä-

nischen Frauen waren, die in ihrer
Mehrzahl den Maastricht-Vertrag ab-
lehnten. Damals stimmten 57% der
weiblichen Wahlberechtigten gegen den
Vertrag und führten damit im Endergeb-
nis die knappe Ablehnung herbei. Be-
sonders bei den DänInnen unter 30
Jahren war der Unterschied zwischen
männlichem und weiblichem Ab-
stimmungsverhalten immens: Während
2/3 der Frauen dieser Altersgruppe ihr
„Nej” ankreuzten, stimmte der gleiche
Anteil von Männern dem Beitritt Däne-

marks zum Vertrag zu. Zwar verzeich-

nen jüngste Meinungsumfragen eine

wachsende Zustimmung gegenüber der

europäischen Integration. Diese liegt

jedoch europaweit bei den Männern
deutlich höher als bei den Frauen.'

Angesichts der Vielzahl von europa-
rechtlichen Richtlinien, Empfehlungen
und Aktionsprogrammen zur Förderung

der Gleichstellung von Männern und
Frauenist diese Zurückhaltung - zumin-

dest oberflächlich betrachtet — erstaun-

lich.

Gleichheit innerhalb der
ökonomischen Freiheit ?

Bereits die Römischen Verträge von
1957 enthalten in Art. 119 EG-Vertrag
(EGV) das Postulat der Lohngleichheit

von Frauen und Männern. Grundfür die

Aufnahmedieses Artikels war die Furcht

der französischen Wirtschaftslobby vor

Wettbewerbsnachteilen, da es zuvor eine

entsprechende Regelung nur in Frank-

reich gab. Selbst wenn diese Norm nicht

von einer plötzlichen Einsicht in die
strukturelle Ungleichbehandlung von

Frauen motiviert war, so sind ihre frauen-

politischen Konsequenzen dennoch nicht
zu übersehen. Insbesondere der Europäi-



3/98 Forum

sche Gerichtshof (EuGH) hat mit seiner

extensiven Auslegung von Art. 119 EGV
in den ersten Jahren der Gemeinschaft
eine Vorreiterrolle auf dem Weg zur
formalen Gleichbehandlung von Frauen
und Männern übernommen.So stellte er
beispielsweise in dem Defrenne-I-Ur-
teil? nicht nur eine Verpflichtung der
Gründerstaaten fest, den primärrecht-
lichen Art. 119 EGV zu beachten, viel-
mehr entschied er auch, daß für jedes
Individuum diese Regelung zumindest
in den Fällen der direkten, offenen
Diskriminierung unmittelbare Anwen-
dungfindet.
Das europäische Sekundärrecht, zu

dem alle Rechtshandlungen der EG-
Organe, insbesondere Richtlinien, Ver-

ordnungen und Empfehlungen zählen,
enthält etliche frauenrechtliche Regelun-
gen. Bedeutung habenhierbei vor allem

die Gleichstellungsrichtlinien®, die auch
der Konkretisierung des Art. 119 EGV

dienen. Durch die Umsetzung dieser
Richtlinien in nationales Recht soll die

effektive Gleichbehandlung von Frauen

und Männern am Arbeitsplatz auch be-
züglich der allgemeinen Arbeitsbedin-
gungen, also anderer, nicht unmittelbar
mit dem Entgelt verbundener Konditio-

nen, sichergestellt werden.
Allerdings sind die in den Richtlinien

angestrebten Ziele in der Praxis bei
weitem nicht verwirklicht. Besonders
deutlich wird dies bei dem schon über
40-jährigen Grundsatz der Lohngleich-

heit. An der realen Lohndiskriminierung
hat sich bislang wenig geändert. In

einigen Ländern wiez. B. Irland hat sich

die Lohndifferenz in den letzten Jahren
sogar noch vergrößert. Diese ernüch-

ternde Bilanz hat neben inhaltlichen

bereits formale Gründe: Richtlinien sind
nur hinsichtlich ihres Zieles verbindlich,
während die Mittel, mit denen dasZiel

erreicht werdensoll, von jedem Mitglied-
staat frei gewählt und durch nationales

Rechterst geschaffen werden. Generell

sind Richtlinien daher nicht wie Verord-
nungen unmittelbar anwendbar. An die-
sem Grundsatz hat sich auch durch die
jüngste Rechtsprechung des EuGH zur

unmittelbaren Anwendbarkeit von Richt-

linien unter bestimmten Voraussetzun-

gen nichts geändert. Damitist bereits die

gewählte Form der Richtlinie, verbun-

den mit dem mangelnden Umsetzungs-

willen der Mitgliedstaaten, ein Grund

dafür, daß nicht einmal das vereinbarte

Ziel der bloß formalen Lohngleichheit
erreichtist.

Die Tatsache, daß der Unterschied

zwischen dem Durchschnittseinkommen
von Männern und Frauen immer noch

zwischen 11 % (in Schweden erhalten

Frauen durchschnittlich 89 % der

Männerlöhne) und 33 % (in Großbritan-

nien erhalten sie 67 %)* liegt, ergibt sich

jedoch vorwiegend aus der unterschied-

lichen Beschäftigungsstruktur: Mehrals

80 % der 21 Millionen Teilzeitbeschäf-

'tigten in der EU sind Frauen.’ Teilzeitar-
beit ist in allen europäischen Staaten
häufig mit Unsicherheit, geringerem Sta-
tus und unterbezahlter Arbeit verbunden.
Nichtzuletzt hieraus ergibt sich, daß für
Frauen die Wahrscheinlichkeit, sich an
einem schlechtbezahlten Arbeitsplatz zu
befinden, dreimal größer ist als für
Männer.° Um diese bestehende Un-
gleichheit einzudämmen, wären u.a.

gesetzliche Regelungen zum Schutzaty-

pischer und unsicherer Arbeitsplätze er-

forderlich. Auch müßte durch gesetzli-
che RahmenregelungendieArt der Lohn-
und Gehaltsverhandlungen verbessert
werden: Bislang nehmen kaum Frauen
an Tarifverhandlungenteil, obwohldie-

se tendenziell mehr Verständnis für Pro-
bleme der geschlechtsspezifischen Ar-
beitsstrukturen und die daraus folgenden

unterschiedlichen Lohn- und Gehalts-

stufen haben.
Die bestehenden Gleichbehandlungs-

richtlinien scheinen jedoch das Problem

des hohen Anteils
vonteilzeitbeschäf-
tigten Frauen so-
wie den Mangel
von Frauen in lei-
tenden Positionen
auszuklammern.
Neben der Frage

der formalen Lohn-
gleichbehandlung
geht es in ihnen

unter anderem um

die Gleichbehand-
lung vonFrauenin-

nerhalb der beste-
henden Beschäfti-
gungsstruktur, um

den Gesundheits-

schutz von Schwan-

geren und Regelungen über den Er-

ziehungsurlaub. Die strukturellen Un-

gleichheiten werden damit in keiner
Weise tangiert.

Parlamentarische Sisyphosarbeit

Die Erkenntnis, daß eine wirksame
Gleichstellungspolitik die bestehenden

strukturellen Machtverhältnisse einbe-

ziehen und über eine formale Gleich-

behandlung hinausreichen muß, scheint

wenigstens innerhalb des Europäischen

Parlaments Einzug zu halten.

Seit der ersten Direktwahldes Parla-

ments im Jahr 1979 hat dieses seinen

Arbeitsbereich weit über die engen öko-

nomischen Ziele ausgeweitet. Standen

zunächst die vielfältigen Benachteili-

gungen von Frauen im Erwerbsbereich

im Zentrum der Gleichbehandlungs-
politik, wurden später auch die Erschei-
nungen struktureller und personaler Ge-
walt in parlamentarischen Untersuchun-
gen thematisiert. Als besonderer Be-

nachteiligungszusammenhang wurde

 

Recht »
dabei die geschlechtliche Arbeitsteilung

erkannt, der die Degradierung von Frau-
en immer wieder von neuem herstellt.

Dieser Bewußtseinswandelinnerhalb des
Europäischen Parlaments ist wohl vor
allem dem „Ständigen Ausschußfür die
Rechte der Frau” zu verdanken, der 1984

auf Druck der weiblichen Abgeordneten

eingerichtet wurde. Seitdem hält er re-
gelmäßig Anhörungenzu frauenspezifi-
schen Themenab, erstellt Berichte über
die Situation von Frauen in der Welt,

gibt Stellungnahmen zu Gesetzesinitiati-

ven der Kommission, kommentiert Richt-
linien oder Verordnungen und verab-

. schiedet Resolutionen. Nichtsdestotrotz

beharren die anderen Entscheidungs-
gremien — Rat, Kommission und EuGH
— weiterhin auf ihrem engen Diskrimi-
nierungsverbot, das sich auf Ungleich-
behandlungen innerhalb der bestehen-

den Beschäftigungsstrukturen be-

schränkt.

Wer sich im Zweifel durchsetzt, ist

angesichts der EG-Entscheidungsstruk-

turen unschwer zu erraten:
Für die Gesetze der EG

besitzt stets die Kommis-
sion das Initiativmonopol.
Über den von ihr, häufig
auch auf Wunsch des Ra-
tes, eingebrachten Geset-

zesentwurf entscheidet in
letzter Konsequenz immer

der Rat. In diesem treffen
sich je nach der zu behan-
delnden Materie entweder

die entsprechenden Fach-

minister — teilweise treten

hier sogar Fachministerin-
nen auf — oder die Staats-
und Regierungschefs, unter
denen sich keine Frau be-
findet. Die Mitwirkungs-

befugnis des Parlaments bei der Gesetz-

gebung beschränkt sich im günstigsten
Fall auf ein Vetorecht.

Auchfaktisch genießt der zuständige
Ausschuß für die Rechte der Frau im
Parlament gegenüberden Entscheidungs-

organen nicht gerade übermäßige Auto-
rität. Beispielhaft hierfür befandenes die

drei zuständigen Kommissare trotz wie-

derholter Einladung im Juni 1997 nicht

für notwendig, sich mit dem Ausschuß

für die Rechte der Frau zum Gespräch
über mögliche Maßnahmen zur Förde-

rung der Chancengleichheit zu treffen.’
Etwas größer ist der Einfluß des

Europäischen Parlamentes und mit ihm

auch des Ausschusses bei der Verab-
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schiedung vonrechtlich unverbindlichen

Entschließungen: Im Vorfeld kann das

Parlament für diese zu jedem Bereich
der europäischen Integration, Anfragen

an die Kommission und den Ratrichten
und Beratungen abhalten. Allerdings ist
nur die Kommission gemäß Art. 140 II
EGV verpflichtet, auch tatsächlich die
Anfragen zu beantworten. Faktisch auf
diese Möglichkeit beschränkt,stellte der
„Ständige Ausschuß für die Rechte der
Frau” vielfach Anfragen bei der Kom-
mission, um diese anzuspornen,entspre-

chende Gesetzesvorhaben zu initiieren.
Die Themen der Anfragen umfaßten
dabei ein breites Spektrum, ausgehend
von Frauenarbeitslosigkeit über Prostitu-
tion, Sextourismus, Frauen in den Me-

dien, Lage der Frauen in den Entwik-
klungsländern/in den neuen deutschen
Ländern undderAbtreibungsproblematik
bis hin zu Gentechnologien und Frauen-
förderung durch Strukturpolitik.*
Auch das Zustandekommender seit

1982 von der Kommission ausgearbeite-
ten Aktionsprogramme zur „Chancen-

gleichheit von Frau und Mann”ist dem
Druck und der Zuarbeit durch den

Ausschuß zu verdanken. Bei diesen vier

zeitlich aufeinander folgenden Aktions-
programmen sind vorsichtige Versuche
der Kommission erkennbar, über die rein

formale Gleichbehandlung hinauszuge-
hen, indem sie stärker die gesellschaft-
lich bedingte Situation von Frauen auf
dem Arbeitsmarkt berücksichtigt. Dies
geschieht vor allem durch die Förderung
von Modellprojekten zur Frauenför-
derung und zum beruflichen Wiederein-
stieg, durch Zuschüsse bei der Gründung
von kleinen Unternehmen und Genos-
senschaften von Frauen sowie durch

finanzielle Unterstützung von beruflichen
Bildungsmaßnahmen und begleitende

Kinderbetreuung. Das jüngste Aktions-

programm für den Zeitraum 1996 —

2000 erstrebt die Berücksichtigung der

 

Chancengleichheit bei allen Politiken
und Aktionen der EG und der Mitglied-

staaten. Größtes Problem dieser Akti-

onsprogramme ist jedoch neben ihrer

Unverbindlichkeit ihre knappe Fi-
nanzausstattung.” Die vorläufige Bilanz
fällt daher selbst nach dem zuständigen

EU - Kommissar Padruig Flynn „be-

scheiden” aus.!" Zwar verzeichnete sein

Bericht seit 1996 Fortschritte in der.

Beschäftigungs- und Sozialpolitik, der

Entwicklungspolitik sowie im Erzie-
hungswesen. Dochbleiben Frauen trotz

gleicher oder besserer Qualifikation in

der Forschung undden neuen Technolo-

gien stark unterrepräsentiert. Darüber-
hinaus räumt die Kommission ein, daß
die Chancengleichheit in einzelnen Dien-
sten und Politikbereichen der Gemein-
schaft nach wie vor unberücksichtigtist.
Dies ist um so erstaunlicher,als sie sich

selbst in einer Mitteilung von 1996"
zum sog. „gender mainstreaming“ ver-

pflichtet hat. Hinter diesem Begriff ver-
steckt sich die allgemeine Beteuerung,
die Prioritäten und Bedürfnisse von

Frauen und Männern bei allen Gemein-
schaftspolitiken vom frühesten Planungs-
stadium an zu berücksichtigen. Abgese-
hen davon, daß dieser selbstgesetzten
Erklärung jegliche Bestimmtheit und
Verbindlichkeit fehlt, mangelt es an
entscheidender Unterstützung auf hoher

Ebeneinnerhalb der Dienste der Kom-
mission.

Neue Chancen nach Amsterdam?

Wie üblich gelangte von dem revidierten
Vertrag von Maastricht, dem sogenann-

ten Amsterdamer Vertrag, und auch von
seinem Aushandlungsprozeßrelativ we-
nig an die Öffentlichkeit. Dieses gene-
relle Problem der fehlenden Transparenz

und Öffentlichkeit, das vor allem unter
dem Stichwort „Demokratiedefizit Eu-

ropas“ diskutiert wird, schlägt sich auch
im Bereich der europäischen Gleichstel-
lungspolitik nieder:

Rechtzeitige Information, Einblick in

die Entscheidungsstrukturen und -pro-

zesse ist die Basis für eine erfolgreiche
Vertretung von Fraueninteressen. Nur

wenn diese wiederum in gleicher Weise
berücksichtigt werden, besteht Hoff-

nung auf eine Gleichstellungs-

politik, die auch strukturelle Un-
gleichheiten in angemessener Wei-
se in ihre Entscheidungen mitein-

bezieht.
Vor den Amsterdamer Verhand-

lungen versprach der Rat, die EU

bürgernäher und damit vor allem

transparenter zu gestalten. Es folgte

auchtatsächlich ein Vertragskapitel

„Transparenz“, in dem jedem EU-

Bürger ein Recht auf Zugang zu

den Dokumenten der Gemeinschaft

zugesichert wurde. Weiter heißt es

dann jedoch, jede Institution der
EU könneauf diesem Gebiet ihre eige-

nen Regeln aufstellen. Überdies gestattet

eine begleitende Erklärung den Mitglied-

staaten, die Institutionen zu ersuchen,
den Zugang zu den aus ihrem Land

stammenden Unterlagen zu verweigern.

Abgesehen von dem erzeugten Schein,

der Rat setze sich für Bürgernähe und

Forum 3/98

Transparenz in Europa ein, ist mit die-
sem Vertragskapitel wohlnichtserreicht.

Ähnliche Zweifel treten bei dem Anblick
der spezifisch frauenrechtlichen Erneue-
rungen im AmsterdamerVertrag auf. So

ist beispielsweise die Ergänzung des

Art. 119 EGV auf „gleichwertige Ar-
beit” neben „gleicher Arbeit” lediglich
dem schon zuvor geltenden Sozial-
protokoll entnommen. Entgegender For-

derungen der Frauenbewegungen be-

schränkt sich Art. 119 weiterhin auf ein
Diskriminierungsverbot am Arbeitsplatz
und grenzt die Frage der beruflichen

Rollenverteilung aus. Erfreulich ist die

Erwähnung der positiven Aktionen, wo-
nach die Mitgliedstaaten spezifische Ver-
günstigungennurfür Frauen beibehalten

oder beschließen können. Allerdings be-

vorzugte der Rat die Bezugnahme auf
das „unterrepräsentierte Geschlecht”ge-
genüber dem Wort „Frauen”. Mit dieser

Formulierung besteht die Gefahr, den in
den skandinavischen Länderneingeführ-
ten Politiken und MaßnahmenderGleich-
stellung zu schaden, die ausdrücklich

auf Frauen abzielen. Mit der europa-
rechtlichen Regelung wird letztlich auch
der männliche Leiter eines Betriebes mit

überwiegend weiblichen Arbeitnehme-
rInnen zum unterrepräsentierten Ge-

schlecht.

Eine weitere frauenrechtliche Verän-
derung springt schließlich mit dem Auf-
gabenkatalog der Gemeinschaft in
Art. 2 II EGV ins Auge. Wie die Kom-

mission es schon zwei Jahre zuvor in

ihrer Mitteilung zur mainstreaming-Po-

litik versichert hat, ist hier für die
gesamte EU festgehalten, daß sie sich in
all ihren Politiken bemühe, „Ungleich-

heiten zu beseitigen und die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern zu för-

dern”. Doch wie bereits die Verspre-
chungen der Kommission gleicht auch

Art. 2 I einer unverbindlichen Absichts-
erklärung und gibt daher wenig Anlaß
zur Hoffnung, auf dem europäischen
Wegeine baldigestrukturelle Gleichstel-

lung zu erreichen.

Iris Muthist Referendarin in Bremen.
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